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Guten Abend.

Ich habe im März dieses Jahres ein Kleingewerbe angemeldet.
betreibe damit einen Handyservice

Ich weise keine Umsatzsteuer auf meinen Rechnungen aus.

Ich muss meine Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich immer zum 10. des Monat
elektronik mit Elster übermitteln und auch die Umsatzsteuer bis Dato gezahlt haben.

So und nun werde ich da alle nicht ganz schlau draus.

Ich trage in Elster meinen Umsatz ein in der Zeile zu 19% .

Nehmen wir an ich habe 600 € Umsatz (Einnahmen) gehabt.

Diese trage ich dort ein.

Da ich keine Umsatzsteuer ausweise darf ich auch keine vorher abziehen.

Also muss ich nun laut Elster ausrechnung 19% von meinen 600 € zahlen.

Also zahle ich dann 114 € Umsatzvorsteuer.

Allerdings sind ja die 600 € kein Gewinn.

Wenn ich jetzt z.B 300 € Ausgaben hatte für gewerbl. Mittel z.B. Drucker, Ersatzteile
usw.

Dann hatte ich nur einen Gewinn von 300 €.

Wie wird das nun berechnet wenn mein erstes Gewerbejahr um ist?

Irgendwie kriege ich dann ja Geld wieder oder nicht?

Kann ich nach dem 1 gewerbejahr meinen kompletten Umsatz aussrechen, davon
alle Ausgaben für das Gewerbe abziehen und dann lediglich den Gewinn angeben
diesen versteuern und nicht den ganzen Umsatz.

Also kriege ich dann nach einem Jahr Geld vom Finanzamt wieder?

Wäre super wenn mir das mal jemand detailliert erklären könnte.

mfg

https://www.forum-gewerberecht.de/thread.php?threadid=7078
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=3818


 

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Hallo @schumayker,

in diesem Forum tauschen sich Behördenmitarbeiter und auch gelegentlich
interessierte Bürger zu gewerberechtlichen Fragen aus, nicht aber zu
steuerrechtlichen.

Ich würde Ihnen empfehlen die Frage mit Ihrem Umsatzsteuersachbearbeiter beim
Finanzamt oder - soweit vorhanden - mit dem Steuerberater zu klären.

Freundliche Grüße
:ciao:
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